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Wenzenbach aus der Vogelperspektive
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Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und
die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volksbe-
gehren “Für echten Nichtraucherschutz!”
1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren “Für

echten Nichtraucherschutz!”
(Eintragungsfrist vom 19. November bis 2. Dezember
2009)
der Gemeinde Wenzenbach
wird am Freitag, 30. Oktober, Montag, 2. November
und Dienstag, 3. November 2009
während der Dienststunden
im Rathaus (Zimmer 0.03), Hauptstraße 40, 93173 Wen-
zenbach
für Stimmberechtigte zur Einsicht bereitgehalten.
Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können
überprüft werden, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht
werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann.
Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich
der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegi-
ster eine Auskunftssperre nach Art. 31 Abs. 7 des Mel-
degesetzes eingetragen ist.

2. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät
möglich.

3. Zur Eintragung ist nur zugelassen, wer
a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder
b) einen Eintragungsschein hat

und stimmberechtigt ist.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann vom 30. Oktober bis 3. November 2009
im Rathaus (Zimmer 0.03), Hauptstraße 40, 93173 Wen-
zenbach Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eingelegt werden.
Außerhalb der Dienststunden (insbesondere am
Freitag, 30. Oktober, ab __ Uhr, bis Sonntag, 1.
November 2009) kann der Einspruch nur schriftlich
eingelegt werden.

4. Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Ein-
tragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in
Bayern eintragen.
Briefliche Eintragung ist nicht möglich.

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer
5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmbe-

rechtigt ist und
a) seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen seine Haupt-

wohnung, ab dem 16. Oktober 2009
- in einen anderen Eintragungsbezirk innerhalb der

Gemeinde verlegt
- in eine andere Gemeinde innerhalb Bayerns verlegt

und dort nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen
wird,

b) aus beruflichen Gründen, infolge Krankheit, hohen
Alters, einer körperlichen Behinderung, wegen Freiheit-
sentziehung oder aus einem sonstigen wichtigen Grund
den Eintragungsraum seiner Gemeinde nicht oder nur
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann
und durch den Eintragungsschein die Möglichkeit
erhält, sich in einer anderen Gemeinde einzutragen,

c) während der gesamten Eintragungszeit wegen Krank-
heit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter
unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage ist, einen
Eintragungsraum aufzusuchen und unter Abgabe einer
eidesstattlichen Versicherung über das Vorliegen dieser
Voraussetzungen eine Hilfsperson nach Art. 69 Abs. 3
Satz 3 Landeswahlgesetz mit der Eintragung beauftra-
gen will,

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber
stimmberechtigt ist und

a) nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist
auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs.
1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 29.
Oktober 2009) oder die Einspruchsfrist gegen das
Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1
Landeswahlordnung versäumt hat,

b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach §
76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Landes-
wahlordnung entstanden ist,

c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

6. Der Eintragungsschein kann bis zum 2. Dezember
2009, 12.00 Uhr
im Rathaus (Zimmer 0.03), Hauptstraße 40, 93173 Wen-
zenbach
schriftlich (auch per Telefax, E-Mail) oder mündlich
(nicht aber telefonisch) beantragt werden.
Antragsteller müssen den Grund für die Erteilung eines
Eintragungsscheins glaubhaft machen. Behinderte
Stimmberechtigte können sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen,
dass er dazu berechtigt ist.
Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft,
dass ihr der beantragte Eintragungsschein nicht zuge-
gangen ist, kann ihr bis zum 2. Dezember 2009, 12.00
Uhr, ein neuer Eintragungsschein erteilt werden.

7. Stimmberechtigte, die eine Hilfsperson mit der Eintra-
gung beauftragen wollen (Art. 69 Abs. 3 Satz 3 Landes-
wahlgesetz, siehe oben Nr. 5.1 Buchst. c), erhalten mit
dem Eintragungsschein den Text des Volksbegehrens.

Wenzenbach, 17.09.2009

Gemeinde Wenzenbach

Schmid, 1. Bürgermeister

Amtsgericht Regensburg
- Vollstreckungsgericht -
GZ: 2 K 36/07

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll der im Grundbuch des
Amtsgerichts Regensburg von Wenzenbach Blatt 1325 einge-
tragene Grundbesitz
Flst. 1326 Beim Brunnhöfl; Bauplatz zu 0,0984 ha

Objektbeschreibung:
Beim Brunnhöfl in 93173 Wenzenbach, unbebautes Grund-
stück, land- u. forstwirtschaftliche Fläche, Biotop, gem. bis
16.12.2008 gültigen Bescheid teilweise (250 qm) Bebauung
möglich am
Wochentag, Datum / Uhrzeit / Raum/Stock / Gerichtsgebäude
Dienstag, 10.11.2009 / 10.30 Uhr / SS 04/EG / Augustenstr. 5,
93049 Regensburg
versteigert werden.
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Der Versteigerungsvermerk ist am 23.02.2007 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsver-
merks aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind späte-
stens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur
Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger
der (ein) Antragsteller - widerspricht, glaubhaft zu machen.
Widrigenfalls werden sie bei der Feststellung des geringsten
Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Ver-
steigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den
übrigen Rechten nachgesetzt.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks
oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegen-
steht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die
Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens her-
beizuführen, widrigenfalls tritt für das Recht der Versteige-
rungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.
Es ist zweckmäßig, schon drei Wochen vor dem Termin eine
genaue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und
Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem
Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe des
beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Proto-
koll der Geschäftsstelle zu erklären.
Verkehrswert gem. §§ 74 a Abs. 5, 85 a Abs. 2 5.1 ZVG

40.000,00 EUR
Hinweis: Sicherheitsleistungen in Form von Barzahlung
sind nicht mehr zulässig.
Weitere Informationen unter:
www.versteigerungspool.de

Vereinfachte Umlegung Kieferweg
Bekanntmachung nach § 83 BauGB
Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom
30.06.2009 für das Flurstück 591/2, 591/28, 591/29 und 591/33
der Gemarkung Wenzenbach, behandelt im Verzeichnis zur
vereinfachten Umlegung “Kieferweg” Gemarkung Wenzen-
bach, des Vermessungsamtes Regensburg, ist am 13.05.2009
unanfechtbar geworden.
Mit dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wird der bisherige
Rechtszustand durch den in dem vereinfachten Umlegungsver-
fahren nach § 80 BauGB vorgesehenen neuen Rechtszustand
ersetzt. Die neuen Eigentümer werden hiermit in den Besitz der
zugeteilten Grundstücksteile eingewiesen (§ 83 Abs. 2
BauGB). Soweit im Beschluss über die vereinfachte Umlegung
nach § 80 BauGB nichts anderes festgelegt ist, geht das
Eigentum an den ausgetauschten oder zugewiesenen Grund-
stücksteilen lastenfrei auf die neuen Eigentümer über.
Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich. Die ausge-
tauschten oder zugewiesenen Grundstücksteile werden
Bestandteil des Grundstücks, dem sie zugewiesen werden.
Die dinglichen Rechte an diesem Grundstück erstrecken sich
auf die zugewiesenen Grundstücksteile (§ 83 Abs. 3 BauGB).
Geldleistungen fallen nicht an
Wenzenbach, den 14.09.2009

Gemeinde Wenzenbach

Schmid

1. Bürgermeister

Vereinfachte Umlegung Schönberger Straße
Bekanntmachung nach § 83 BauGB
Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung “Schönberger
Straße” vom 03.03.2009 für die Flurstücke
3, 30/2, 30/3, 39/5, 39/11, 40, 42, 44, 45, 45/1, 46/4, 46/5, 48,
50, 51, 60, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64, 64/6, 64/7, 64, 64/8,
64/9, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16, 64/17,
64/18, 64/19, 64/21, 64/22, 295/6 und 295/8
der Gemarkung Wenzenbach, behandelt im Grenzregelungs-
verzeichnis des Vermessungsamtes Regensburg, ist am
17.07.2009 unanfechtbar geworden.

Mit dem Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wird der bisherige
Rechtszustand durch den in dem vereinfachten Umlegungsver-
fahren nach § 80 BauGB vorgesehenen neuen Rechtszustand
ersetzt. Die neuen Eigentümer werden hiermit in den Besitz der
zugeteilten Grundstücksteile eingewiesen (§ 83 Abs. 2
BauGB). Soweit im Beschluss über die vereinfachte Umlegung
nach § 80 BauGB nichts anderes festgelegt ist, geht das
Eigentum an den ausgetauschten oder zugewiesenen Grund-
stücksteilen lastenfrei auf die neuen Eigentümer über.
Unschädlichkeitszeugnisse sind nicht erforderlich. Die ausge-
tauschten oder zugewiesenen Grundstücksteile werden
Bestandteil des Grundstücks, dem sie zugewiesen werden.
Die dinglichen Rechte an diesem Grundstück erstrecken sich
auf die zugewiesenen Grundstücksteile (§ 83 Abs. 3 BauGB).
Die Geldleistungen sind bereits erfolgt.
Wenzenbach, den 14.09.2009

Gemeinde Wenzenbach

Schmid

1. Bürgermeister

Vandalismus
In der Vergangenheit sind Vandalismusschäden in der
Gemeinde wieder vermehrt aufgetreten. So wurde im Bereich
der Kirche ein Straßenbeleuchtungsmasten mutwillig umgetre-
ten. Der Schaden für die Gemeinde und damit anteilmäßig für
jeden einzelnen Bürger beträgt etwa 2.000 EUR. Auch an
anderen Stellen im Gemeindebereich sind immer wieder derar-
tige Schäden zu beklagen.
Die Gemeindeverwaltung hat sich deshalb entschieden, für
Hinweise zu Schäden an gemeindlichen Einrichtungen die zu
den Tätern führen eine Belohnung in Höhe von 200 EUR zu
bezahlen.
Selbstverständlich werden die Hinweisgeber nicht namentlich
genannt.
Hinweise nimmt jeder Bedienstete der Gemeindeverwaltung
unter Tel. 309-0 entgegen.

Anleinpflicht für größere Hunde
Es wird erneut auf die Anleinpflicht für Hunde mit einer Schul-
terhöhe über 50 cm hingewiesen. Diese ist nicht nur innerorts
wahrzunehmen, sondern auch auf allen Sportanlagen am Jahn-
weg und Roither Weg sowie auf dem Radweg Regensburg -
Falkenstein.
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Fundsachen
von 16.08.2009 bis 15.09.2009
- einzelner Schlüssel mit Band

Bürgermeister Josef Schmid feierte
seinen 60. Geburtstag

2. Bürgermeister Ewald Fischer (links) überbrachte die Glück-
wünsche der Gemeinde

Der Bürgermeister wagte mit den “Stingers” einen Tanz

Fotos: Hans Elsner

Die Sonne und Josef Schmid lachten um die Wette. Schon am
frühen Nachmittag machte sich eine kleine Völkerwanderung
auf den Wenzenbacher Probstberg, um einem Mann zu gratu-
lieren, der bekannt ist wie kein Zweiter in der Vorwaldge-
meinde. Der ehemalige Postler (39 Jahre im Dienst der Deut-
schen Post) und seit 2002 der jetzige Bürgermeister feierte
seinen 60. Geburtstag. “Es werden schon ein paar Gäste kom-
men”, meinte Josef Schmid bei den Vorbereitungen, doch beim
“Runden” riss die lange Schlange der Gratulanten nicht ab.
Familie, Freunde, Nachbarn, Vertreter von Vereinen und Feuer-
wehr, der komplette Gemeinderat und viel politische Promi-
nenz, wie MdL Tanja Schweiger und Josef Bezold von den
Freien Wählern, MdL Sylvia Stierstorfer, der Kreisverbandsvor-
sitzende des Gemeindetags Bürgermeister Albert Höchstetter
aus Barbing und sein Stellvertreter Bürgermeister Werner
Fischer aus Bernhardswald - sie alle schüttelten dem Jubilar
kräftig die Hände und wünschten alles erdenklich Gute. Es sei
eine neue Schwelle, die mit Sechzig überschritten wird, meinte
der Ortsvorsitzende der CSU und zweite Bürgermeister, Ewald
Fischer in seiner Laudatio. “Eine Schwelle, die einen Wende-
punkt darstellt und neue Horizonte eröffnet.” Und der Sepp, wie
der Bürgermeister von vielen Wenzenbachern mit Respekt
genannt wird, sei ja noch aktiv genug, um sich neue Ziele zu
stecken. “Es gibt viele Wege dorthin und du kennst sicher auch
manche Abkürzung.” Fischer attestierte dem Jubilar Anstand,
Fairness und manchmal ein wenig Ungeduld bei seinen Visio-
nen und Plänen. “Vielleicht gebe ich wirklich zu viel Gas”,
meinte Schmid lachend in traditioneller Lederhose und einem
kupfernen Wein- und Bierhumpen am Gürtel, “aber ich mache

das gerne und der Erfolg gibt mir recht.” Es wurde kräftig gefei-
ert, vom selbst gebrannten Quittenschnaps genippt, geplau-
dert, Begebenheiten aus alten Zeiten hervorgekramt, die köstli-
chen Kuchen von Ehefrau Helga gelobt, das Büffet mit Appetit
genossen und oft auf das “Geburtstagskind” angestoßen. Die
Probstberger Cheerleader tanzten ein fröhliches Happy Birth-
day und zu Donikkels “So a schöner Tag” animierten sie den
Bürgermeister zum Mittanzen. Der legte mit den “Stingers” und
Enkelin Sophia eine kesse Sohle auf die zur Tanzfläche
umfunktionierte Hofeinfahrt hin, sehr zur Gaudi der zahlreichen
Gäste. Tanja Schweiger intonierte ein kollektives “Zum
Geburtstag viel Glück” und die Bauchtanzgruppe Orientasy
verwöhnte den Bürgermeister und seine Gäste zu später
Stunde mit einer Vorstellung bei Kerzenlicht. Jetzt also ist Josef
Schmid ein reifer Jahrgang geworden, sinnierte Ewald Fischer.
“Und du kannst auch noch stolz darauf sein; denn nicht nur der
Wein wird durch die Reife edler, auch du als Mensch.” Der
sichtlich gut gelaunte Bürgermeister bedankte sich bei all sei-
nen Gästen: “Es war einfach schön, danke für die Wertschät-
zung.”
Zur Person: Josef Schmid ist ein “Probstberger Gewächs. Am
2. September 1949 in Wenzenbach geboren, 1963 Beginn der
Lehre als Jungpostbote, 39 Jahre im Postdienst als Briefträger.
1973 geheiratet, drei Kinder. Hobbys: Familie, leidenschaftli-
cher Fußballer, Skifahren. Hält sich fit mit Radfahren.
Politische Karriere: Die politische Karriere des Kommunalpoli-
tikers Schmid von den Freien Wählern startete 1984, pikanter
Weise als Mitglied der CSU, mit der Wahl in den Gemeinderat.
Ab 1984 in zahlreichen Ausschüssen und Verbänden, von 1990
bis 1996 3. Bürgermeister und seit 1. Mai 2002 erster Bürger-
meister von Wenzenbach.
Maßnahmenstationen in Wenzenbach: Generalsanierung der
Grundschule, Neubau der Turnhallen in Irlbach und Wenzen-
bach, Baugebiet Schönberg, Fertigstellung der Kanalisation,
Gewerbegebiet Thanhof, Friedhofserweiterung in Irlbach,
umfangreiche Straßensanierungen.
Text: Ralf Strasser

Erreichbarkeit und Öffnungszeiten
Gemeindeverwaltung
Telefon ................................................................... 09407/309-0
Telefax ............................................................... 09407/309-160
E-Mail .............................. Gemeinde.Wenzenbach@realrgb.de
Internet: ................................................... www.wenzenbach.de

Öffnungszeiten:
Montag ................................................................... 8 bis 12 Uhr
Dienstag .................................. 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Mittwoch ............................................... ganztägig geschlossen
Donnerstag ............................. 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Freitag .................................................................... 8 bis 12 Uhr

Vollzug der Verordnung über die
Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen
im Winter
vom 27. April 2001
Gemäß § 4 der Verordnung über die Reinhaltung und Reini-
gung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbah-
nen im Winter vom 27. April 2001 haben die Eigentümer von
Grundstücken innerhalb der geschlossenen Ortslage zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit die Straßen auf
eigene Kosten zu reinigen. Die Reinigungsfläche erstreckt
sich dabei in Ihrem Fall gemäß § 6 der Verordnung bis zur
Straßenmitte.
Zur Reinigung gehört gemäß § 5 der Verordnung nach Bedarf
zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat
zu entfernen, die Straßen von Gras und Unkraut zu befreien
sowie die Abflussrinnen und Kanaleinlaufschächte frei zu
machen. Die Reinigung der Abflussrinnen und Kanaleinlauf-
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schächte ist eine wichtige Voraussetzung, um Wasser im Keller
und sonstige Unannehmlichkeiten, die durch das Wasser
angerichtet werden können, zu verhindern.
Leider mussten wir feststellen, dass verschiedene Grund-
stückseigentümer diesen Verpflichtungen zumindest zum Teil
nicht nachkommen. So musste der Bauhof bereits mehrfach
größere Mengen Kehricht und Unrat entlang einiger Grund-
stücks entfernen. Dies wird künftig nicht mehr erfolgen. Wir for-
dern die Bevölkerung deshalb auf, künftig allen Pflichten, die
sich aus der Verordnung ergeben, nachzukommen.

KreisFeuerwehrVerband Regensburg
Wie man dem Feuer den Appetit verdirbt
Wichtige Tipps zur Lagerung von Gerümpel auf dem Dach-
boden

Der Dachboden muss von Zeit zu Zeit entrümpelt werden, um
dem Feuer den Nährstoff zu entziehen!

Foto: Jochen Kümmel

Fast wöchentlich wird in den Medien über Dachstuhl- und
Speicherbrände berichtet. Solche Einsätze bedeuten für die
Feuerwehren Schwerstarbeit, für die Gebäudebesitzer oft-
mals eine Katastrophe. Nicht nur, dass unter der Feueraus-
wirkung das Dach des Hauses zerstört wird, oftmals sind
durch Rauch und unvermeidliches Löschwasser die darun-
ter liegenden Wohnungen ebenfalls geschädigt und nicht
mehr bewohnbar. Diesen Umständen kann man leicht vor-
beugen: Am besten man entzieht dem Feuer die Nahrung.
An Gerümpel auf dem Dachboden dürften nicht nur Motten,
Holzwürmer und anderes Ungeziefer ihre helle Freude haben,
sondern auch ein Feuer könnte seinen Heißhunger an dem
brennbaren “Wohlstandsmüll” stillen. Ein kleiner Funke, ein
Kurzschluss in der Elektroinstallation, ein Blitzschlag bei einem
Sommergewitter oder ein Feuerwerkskörper an Silvester kann
schon genügen, um einen Dachboden in Schutt und Asche zu
legen.
Die beste Vorsorge gegen umfangreiche Dachstuhlbrände ist
dem Feuer schon vor dem Brandausbruch die Nahrung zu ent-
ziehen. Brennbare Flüssigkeiten, Gase und explosive Stoffe
haben nichts unter dem Dach zu suchen. Sperrmülltermine
sollte man nutzen um den Speicher, aber auch den Keller und
die Garage gründlich zu entrümpeln. Wichtig ist auch, dass
Kamine, die durch den Speicher führen, bautechnisch in Ord-
nung sind. Anweisungen und Mängelanzeigen der Kaminkeh-
rer müssen umgehend ausgeführt werden. Wärmeisolierungen
im Dachgebälk dürfen nur aus unbrennbarem Material beste-
hen. Ein fachmännisch installierter Blitzableiter kann schweren
Gewittern ihren Schrecken nehmen. Diese Vorsichtsmaßnah-
men werden dem Feuer gar nicht schmecken.

Ein verantwortungsvoller Hausbesitzer wird selbstverständlich
dafür Sorge tragen, dass keine
unbefugten Personen den Speicher unbemerkt betreten kön-
nen. Wichtig ist auch, dass im Fall der Fälle die Feuerwehr
schnell über Schlüssel zu abgeschlossenen Speicherräumen
verfügen kann.
Speicherräume sollten nicht ohne fachmännische Planung und
Baugenehmigungen ausgebaut werden. Nur die Fachleute
sind in der Lage Fluchtwege so zu planen, dass im Notfall dort
wohnende Personen schnell gerettet werden können.
Wenn alle Hausbesitzer diese Tipps beherzigen, brauchten die
Feuerwehrleute vielleicht nachts ihre Träume nicht zu unterbre-
chen, um eventuell zu einem Albtraum gerufen zu werden.

Energiesparlampen können ab sofort auch
auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden
Das Serviceangebot der Abfallwirtschaft des Landkreises
Regensburg wird aus aktuellem Anlass erweitert. Ab sofort kön-
nen nun auch Energiesparlampen, die bisher nur vom Umwelt-
mobil angenommen wurden, auf den 39 landkreiseigenen
Wertstoffhöfen abgegeben werden. Vor dem Hintergrund des
nun schrittweise in Kraft getretenen europaweiten Glühlampen-
verbotes bietet der Landkreis Regensburg damit auch für diese
Abfälle ein bürgerfreundliches Sammelsystem flächendeckend
im gesamten Landkreisgebiet an.
Spezielle Sammelbehälter der Fa. Lightcycle werden derzeit
vor Ort aufgestellt, um Energiesparlampen unterschiedlicher
Form und Größe aufnehmen zu können. Diese dürfen nicht
über den Restmüll entsorgt werden, denn sie enthalten geringe
Mengen an Quecksilber.

Hintergrund:
Seit 2006 sind die Lampenhersteller für die Sammlung und
Wiederverwertung von Energiesparlampen verantwortlich. Die
Fa. Lightcycle betreibt die bundesweite Rücknahmelogistik für
ausgediente Lampen und kümmert sich um den flächen-
deckenden Ausbau von Sammelstellen. Unter der Interneta-
dresse www.Lichtzeichen.de können zusätzliche Informationen
zum Gebrauch und zur Entsorgung von Energiesparlampen
abgerufen werden.
Die herkömmliche Glühlampe und die Halogenlampe dürfen
über die Restmülltonne entsorgt werden. Die Leuchtstoffröhre
muss nach wie vor zum Umweltmobil gebracht werden.
Landratsamt Regensburg

Vermessung von Flussprofilen
am Wenzenbach
Im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg wird das
Vermessungsbüro GEOVOGT im Oktober und November Ver-
messungsarbeiten am Wenzenbach sowie an mehreren Gra-
bensystemen durchführen. Zu diesem Zweck werden die Mitar-
beiter des Büros im Namen des Wasserwirtschaftsamtes
Ufergrundstücke, Zufahrtswege usw. benutzen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Wochenende/Feiertag)
Tel.: 01805191212
Rettungsdienst
Tel.: 19222

Geburtsvorbereitende Akupunktur
Jeden Dienstag um 17 Uhr findet eine geburtsvorbereitende
Akupunktur statt. Anmeldung und Beratung bei Hebamme
Sonja Jindra, Telefon 09407/958188.
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Johanniter führen individuelle
Pflegeberatung durch
Rund zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause
betreut. Besonders für die Angehörigen ist dies nicht immer
einfach. Um sowohl die Pflegebedürftigen als auch deren
Angehörige in der Pflege zu entlasten, bietet die Johanniter-
Unfall-Hilfe gezielt und bedarfsgerecht Pflegeberatung an. Die
Kosten für die Beratung übernimmt die Pflegekasse.
“Die pflegenden Angehörigen benötigen neben der pflegeri-
schen Beratung und Anleitung auch Orientierung bei den Lei-
stungsansprüchen und Regelungen”, sagt Gabriele Dick, Pfle-
gedienstleitung bei den Johannitern in Regensburg und
Wenzenbach. Dabei steht den Pflegebedürftigen und deren
Angehörigen ein qualifiziertes Beratungsteam der Johanniter
ortsnah zur Verfügung. Die Pflegeberater erfassen zusammen
mit den Pflegenden die persönliche Situation in der häuslichen
Umgebung und planen mit den Beteiligten die individuellen
Maßnahmen.
Die Johanniter haben in Bayern 11 Sozialstationen und
beschäftigen 265 Mitarbeiter im Bereich Pflege. Dabei werden
auch spezielle Hilfen bei der Versorgung von schmerz- oder
demenzkranken Menschen angeboten. Zudem gibt es mit dem
Hausnotruf und Menüservice weitere Hilfen für den Alltag.
Der TÜV Süd überprüft regelmäßig die Johanniter-Sozialstatio-
nen und zeichnete sie in den letzten Jahren regelmäßig mit
dem Qualitätssiegel nach DIN ISO 9001:2008 aus. Weitere
Informationen zum Angebot der Johanniter gibt es unter der
Rufnummer 09407/3000 oder im Internet: www.johanniter-
regensburg.de.

Johanniter bildeten ehrenamtliche
Rettungsdiensthelfer aus

Angehende Rettungssanitäter der Johanniter trainierten die
medizinische Versorgung von Notfallpatienten

Professionelle Hilfe für Verletzte oder akut erkrankte Menschen
will gelernt sein. So investierten 20 Helferinnen und Helfer der
Johanniter-Unfall-Hilfe einen Großteil ihres Sommerurlaubs, um
sich in 160 Unterrichtsstunden zum Rettungsdiensthelfer aus-
bilden zu lassen.
“Mit dieser Ausbildung werden die angehenden Rettungssa-
nitäter auf ihre Arbeit im Rettungsdienst vorbereitet”, erklärt
Lehrgangsleiter Martin Ederer. Ederer ist Lehrrettungsassistent
und Leiter Einsatzdienste der Oberpfälzer Johanniter. Er und
sein zehnköpfiges Ausbilderteam trainierten 20 Tage lang alle
nur denkbaren Notfallszenarien mit den Teilnehmern. Ausbil-
dungsort war das Feuerwehrhaus Fußenberg.
So galt es für die Teilnehmer, das zuvor theoretisch erlernte
Wissen in praktischen Übungen umzusetzen. “Realistisch
nachgestellte Notfälle galt es unter Einsatz aller im Rettungs-
dienst zur Verfügung stehenden Geräte und Materialien zu
lösen”, so Ederer. Dabei mussten die angehenden Rettungssa-
nitäter zum einen auf sich alleine gestellt Bewusstsein, Atmung
und Kreislauf sichern, zum anderen die Zusammenarbeit mit
dem Notarzt proben.

Höhepunkt des Lehrgangs war eine gemeinsame Einsatzü-
bung mit der Feuerwehr Hauzenstein. Aus einem Unfallfahr-
zeug waren Insassen zu retten und medizinisch zu versorgen.
Ederer: “Auch im Realeinsatz ist das Zusammenspiel der Hilfs-
dienste enorm wichtig. Bei der Rettungsaktion aus dem Fahr-
zeug konnten die Teilnehmer viel über das Zusammenwirken
im Ernstfall lernen”.

Zum Lehrgangsende freute sich das Ausbilderteam der Johan-
niter vor allem über das hohe Engagement der Lehrgangsteil-
nehmer. “Alle waren hoch motiviert und haben sehr gut an sich
gearbeitet”, so Ederer. Besonders lobenswert sei der hohe
Zeitaufwand, den sie ehrenamtlich in ihre Ausbildung stecken,
denn der Ausbildung folgt nun ein Praktikum an einer Rettungs-
wache und in einem Krankenhaus von jeweils 160 Stunden.

Die 20 Lehrgangsteilnehmer mit ihren Ausbildern

Fotos: Nadine Brantl, JohanniterUnter der Anleitung erfahrener
Rettungsassistenten und Pflegefachkräfte wird in dieser Zeit
das medizinische Wissen weiter vertieft. Ist auch diese Hürde
genommen, steht schließlich die Abschlussprüfung zum Ret-
tungssanitäter ins Haus.

Notrufnummern
Polizeiinspektion Regenstauf ................................09402/93110
Polizei-Notruf (nur in dringenden Fällen)...............................110
Feuerwehr und Rettungsdienst .............................................112
Ärztl. Bereitschaftsdienst
Wochenende/Feiertage........................................01805-191212
Johanniter-Unfall-Hilfe ........................................................3000
e.on Störungsdienst .............................................0180-4192091
REWAG .....................................................................0941/601-0
Wasserzweckverband (Wasserwerk) ..................................2391
Abwasserzweckverband (für Störfälle) ................09402/784674
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Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag...................................................................9 bis 12 Uhr
Donnerstag ............................................................14 bis 18 Uhr
Samstag ..................................................................9 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten Kompoststelle Grabenbach
Mittwoch, den 07. Oktober 2009 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag, den 10. Oktober 2009 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Samstag, den 10. Oktober 2009 2009 von 14.00 Uhr bis 17.00
Uhr
Mittwoch, den 14. Oktober 2009 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag, den 17. Oktober 2009 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Samstag, den 17. Oktober 2009 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch, den 21. Oktober 2009 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag, den 24. Oktober 2009 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Samstag, den 24. Oktober 2009 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch, den 28. Oktober 2009 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag, den 31. Oktober 2009 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Öffnungszeiten
Montag und Donnerstag .........................................9 bis 12 Uhr
Dienstag und Freitag .............................................14 bis 18 Uhr

70. Geburtstag von Helmut Herrmann,
Ehrenmitglied des Sportvereins

Vor Kurzem konnte Helmut Herrmann,
sen., Ehrenmitglied des Sportvereins
Wenzenbach, bei bester Gesundheit sei-
nen 70. Geburtstag feiern. Die gesamte
Vorstandschaft des Sportvereins und die
Abteilungsleitung der Fußballer gratulier-
ten und durften Gäste einer großen Feier
sein.
Vorsitzender Werner Schüssel nahm die
Gratulation zum Anlass, die großartigen Lei-

stungen von Helmut Herrmann zu würdigen. „Neben unserem
Ehrenpräsidenten Alfons Kaiser bist auch du ein herausragen-
des Mitglied unseres Sportvereins“, so Werner Schüssel in sei-
ner Rede. Helmut Herrmann war von 1969 bis 1995 Kassier
des Sportvereins. Während dieser Zeit verwaltete er nicht nur
die Finanzen, sondern legte mit großem Arbeitsaufwand und
Willen den finanziellen Grundstock für den Bau wichtiger Sport-
anlagen, insbesondere des Vereinsheims. Unvergessen seine
Kleider- und Papiersammlungen. Seit 1969, mittlerweile also
schon über 40 Jahre ist Helmut Herrmann im Ausschuss des
Gesamtvereins tätig. Somit war er in alle Entscheidungen und
Wegstellungen des Vereins eingebunden. So versteht es sich
fast von selbst, dass er auch alle große Feste in den Jahren
1979, 1989, 1999 und zuletzt das 60 jährige Gründungsfest im
Juni 2009 als Mitglied des Festausschusses mit vorbereitete.
Seine besondere Verdienste und sein ständiger Einsatz für den
SV zeigen sich in einer Vielzahl von Ehrungen: 1980 die sil-
berne Vereinsnadel, 1989 das Verbandsehrenzeichen des BFV
in Gold, 1995 das Verbandsehrenabzeichen des BLSV in Gold,
1996 die goldene Verdienstnadel des SVW und schließlich
1999 die Ehrenmitgliedschaft im Verein.

Ausflug des „Ältestenrates“ des Sportvereins
in den Herrgottswinkel

Schon seit dem Jahr 2003 führt der sogenannte „Ältesten-
rat“ des SV Wenzenbach, traditionell unter der Führung
des 1. Vorsitzenden Werner Schüssel, Tagesausflüge
durch. Der mittlerweile schon elfte Ausflug dieser Art ging
in den volkstümlich so genannten „Herrgottswinkel“.
Hauptziele waren Schloss Linderhof und das schöne Ettal.
Ehrenpräsident Alfons Kaiser hatte „sein“ Wetter bestellt, näm-
lich Kaiserwetter. Und so machte sich das vertraute und einge-
spielte Team, dem außerdem noch Helmut Herrmann sen.,
Josef Schmalzl, Franz Weininger, Heinz Dirnberger,-Albert
Dirnberger, Josef Todt und Wolfgang Labermeier angehören,
über München auf den Weg in Richtung Garmisch Partenkir-
chen. „So haben wir die Zugspitze noch nie gesehen“ war die
einhellige Meinung der verdienten Männer des SV, eben „Kai-
ser-Wetter“.
Die Führung im Schloss Linderhof beeindruckte. Linderhof ist
das kleinste der drei Schlösser, die Ludwig II erbauen ließ. Es
ist aber auch das einzige, das vollendet wurde. Schloss Linder-
hof galt als das Lieblingsschloss des bayerischen Monarchen,
der im Alter von nur 40 Jahren auf bislang immer noch unge-
klärte Weise im Starnberger See ums Leben kam. Im gesamten
Schloss spiegelt sich die enge Verbindung des Bayern zum
Sonnenkönig Ludwig XIV wieder. Beeindruckend auch die
Venusgrotte, eine künstlich erbaute „Höhle“ oberhalb des
Schlosses.
Weiter ging die Fahrt in das zwölf Kilometer entfernte barocke
Kloster Ettal, das am 28. April 1330 von Kaiser Ludwig von
Bayern als Teil eines Gelöbnisses gegründet wurde. Die wun-
derbare Kuppel der Kirche wirkt schon vom Innenhof aus domi-
nant. Die Decken- und Seitengemälde u. a. mit der Krönung
Benedikts vor Christus beeindrucken den Betrachter. Neben
den „kirchlichen Aufgaben“ betreibt das Kloster eine Brauerei,
eine Destillerie zur Herstellung des bekannten Klosterlikörs,
eine Buchhandlung, einen Kunstverlag und ein Hotel.
Den Nachmittag verbrachte die SVW-Gruppe in luftiger Höhe
auf der „Schleifl-Alm“ in der Nähe von Unterammergau. Über
Murnau ging es dann wieder in Richtung Heimat.
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Obst- und
Gartenbauverein
Wenzenbach
Kirchweih - Halbtagesausflug
nach Vohenstrauß und Trausnitz
am 18. Oktober 2009
12:30 Uhr Abfahrt am FFW-Haus

Wenzenbach
13:15 Uhr Ankunft in Trausnitz

Führung durchs E - Kraftwerk Reisach mit
Besichtigung des Hochspeichers

15:30 Uhr Kaffeepause in Tännesberg
16:45 Uhr Ankunft in Vohenstrauß

mit Stadtrundgang anschließend Abendessen
18:45 Uhr Rückfahrt
19:45 Uhr Ankunft in Wenzenbach
Fahrpreis: 11,— Euro
Anmeldung bei Traudl Dobner, Telefon 2397

Veranstaltungshinweise
für Oktober und November 2009
05.10. 08.00 Uhr, Krauteinhobeln im OGV-Gerätehaus,

Schönberger Straße
18.10. 12.30 Uhr, Kirchweihfahrt nach Vohenstrauß,

(Info und Anmeldung bei Traudl Dobner, Tele-
fon 2397)

07.11. 14.00 Uhr, Große Abschlussfeier des Kreisver-
bandes Regensburg in Kareth/Lappersdorf
(Info und Anmeldung bei Heinz Klar, Telefon
2848)

08.11. 18.15 Uhr, Theaterfahrt nach Kürn, (Info und
Anmeldung bei Traudl Dobner, Telefon 2397)

21.11. 19.30 Uhr, Jahresabschlussfeier mit Auszeich-
nungen und Vortrag

28./29.11. Beteiligung am Weihnachtsmarkt in Wenzen-
bach
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